
#ST# Bundesratsbeschluss
über die Allgemeinverbindlicherklärung des
Gesamtarbeitsvertrages für das Schreinergewerbe
(Teilaufhebung, Bestimmungen über die Weiterbildung und
den Gesundheitsschutz)

Verlängerung vom 16. Dezember 1997

Der Schweizerische Bundesrat

beschliesst:

I

Die Geltungsdauer des Bundesratsbeschlusses vom 28. Mai 19961 über die Allge-
meinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das Schreinergewerbe
(Teilaufhebung) wird verlängert.

II

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 1998 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember
1999.

16. Dezember 1997 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident; Koller
Der Bundeskanzler: Couchepin
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